Gemeindeverwaltungsverband Steinheim-Murr

FORTSCHREIBUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANS 2005 BIS ZUM JAHR 2025 
Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange (§ 4 (2) BauGB) sowie der Öffentlichkeit (§ 3 (2) BauGB) zum Entwurf vom  19.05.2011

Beratung der eingegangenen Anregungen in öffentlicher Sitzung des GR Steinheim am 13.09.2011 und des GVV Steinheim-Murr am  29.09.2011

	Stellungnahmen von Behörden - auszugsweise 
	Stellungnahme der Verwaltung und Beschlussvorschlag

	I. Regierungspräsidium Stuttgart - Stellungnahme vom 12.07.2011
1. Umwelt
1.1 Wasser/Boden

Die bloße Beifügung des aktuellen Stands der Hochwassergefahrenkarte B-W für den Bereich der Verbandsgemeinden (S. 54 der Begründung) als Anlage zur Begründung reicht nicht aus. Es ist zu prüfen, ob eines der vorgesehenen neuen bzw. geänderten Baugebiete von den in der Hochwassergefahrenkarte dargestellten Überschwemmungsgebieten für ein 100-jähriges Hochwasser betroffen ist. Sollte dies der Fall sein, ist die Ausweisung nur möglich, wenn die in § 78a Wassergesetz B-W genannten Voraussetzungen erfüllt sind. Sollte keine Betroffenheit gegeben sein, sollte auf Seite 54 der Begründung ein entsprechender Satz aufgenommen werden.
1.2 Sonstige Belange: (Rohrfernleitung TAL-OR)
Hinweis auf die Einhaltung der Vorgaben im Schutzstreifen der TAL-OR auf den im FNP ausgewiesenen neuen Bauflächen für den Gemeinbedarf (Bauhof und Fläche für Spiel- und Freizeitanlagen). 

2. Raumordnung
Aus raumordnerischer Sicht wird auf die Stellungnahme des RP vom 03.03,2011 verwiesen, in welcher im Großen und Ganzen keine Bedenken mehr gegen die Planung vorgebracht wurden. Die weitergehende Reduzierung der Wohnflächenausweisung wird im Hinblick auf das Gebot des Flächensparens begrüßt.

	zu 1.1
Alle im FNP 2025 enthaltenen geplanten Bauflächen liegen außerhalb des in der Hochwassergefahrenkarte dargestellten Überschwemmungsgebiets für ein 100-jähriges Hochwasser.
Die Begründung wird diesbezüglich ergänzt.

Beschlussvorschlag: 

Die Anregung wird berücksichtigt
zu 1.2
Ein entsprechender Hinweis auf die Vorgaben im Bereich des Schutzstreifens der TAL-OR ist in der Begründung zum FNP in den Abschnitten C 8.4 sowie C 6.2.1 (Bauhof) bereits enthalten. Der Leitungsträger wurde am Verfahren beteiligt.
Der Hinweis auf die Vorgaben im Bereich des Schutzstreifens wird für die geplante Fläche für Spiel- und Freizeitanlagen in Abschnitt C 6.2.2 eingefügt.
Beschlussvorschlag 
Die Anregung wird berücksichtigt

zu 2
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme



	II. Verband Region Stuttgart – Stellungnahme vom 28.07.2011 
1. Flächenbedarfsberechnung

1.1 Wohnbauflächenbedarf
Zum Umfang der ausgewiesenen neuen Wohnbauflächen bestehen Bedenken. Die Flächendarstellungen 
stehen insgesamt unter dem Vorbehalt der Reduzierung auf den angemessenen Bauflächenbedarf. 
1.2 Gewerbebauflächenbedarf 

a)

Der Gewerbeflächenbedarf des GVV überschreitet den nach regionalplanerischen Vorgaben ermittelten Bedarf.

b)

Eine Auseinandersetzung mit der im Regionalen Gewerbeschwerpunkt Steinheim-Murr vorgesehenen Entwicklung erfolgt nicht.

c) 
Es liegen keine konkreten Planungen für Betriebserweiterungen vor.

2. Einzelne Flächendarstellungen

a)

Eine Erweiterung der bereits im FNP 2005 geplanten Wohnbaufläche „Scheibenäcker“ im angegebenen Umfang ist aufgrund der besonderen Topographie mit den regionalplanerischen Vorgaben vereinbar. Zu berücksichtigen ist der überdurchschnittlich hohe Geburtensaldo im GVV. Hierfür kann ein zusätzlicher Flächenbedarf angerechnet werden. 
b)

Die ausgewiesenen Flächen „Scheibenäcker“, Schafäcker IV“, Langes Feld VII“ sowie „Kesseläcker“ (Bauhof / Spielfläche) liegen ganz oder teilweise in einem Vorbehaltsgebiet für die Landwirtschaft. Die mit den Vorbehaltsgebieten verbundenen Belange sind bei der Abwägung besonders zu berücksichtigen.
c)

Die Flächen „Langes Feld VI“ und „Langes Feld VII“ liegen in einem Bereich zur Sicherung von Wasservorkommen. Maßnahmen zur Sicherung gegen zeitweilige oder dauernde Beeinträchtigungen oder Gefährdungen hinsichtlich der Gewässergüte und Wassermenge sind erforderlich. Es ist zu gewährleisten, dass durch neue Nutzungen keine entsprechende Beeinträchtigung hervorgerufen wird. 

3. Verkehrsplanung

a) Die verkehrlichen Auswirkungen der geplanten Siedlungsflächen, insbesondere im überörtlichen Verkehr, sind im weiteren Verfahren zu ermitteln und in die Begründung aufzunehmen.

b) Die dargestellte Trasse der Südumfahrung von Steinheim steht im Widerspruch zu den Zielen der Raumordnung, es bestehen daher Bedenken. 

4.  Einzelhandel
Die Erarbeitung eines Einzelhandelskonzeptes wird angeregt.

	zu 1.1
Da die im FNP 2025 ausgewiesene neue Wohnbaufläche für die Gemeinde Murr („Langes Feld VI“ / ca. 5,3 ha) bereits im FNP 2005 enthalten ist, richten sich die Bedenken nur gegen den Flächenbedarf der Stadt Steinheim. 
Seit Beginn des Verfahrens (2006) zur Fortschreibung des FNP 2005 bis zum Jahr 2025 wurde die Prognose für den Wohnbauflächenbedarf der Stadt Steinheim (unter Anrechnung von Bauflächen im Bestand) von ursprünglich ca. 12,0 ha (Vorentwurf vom 30.03.2009) aufgrund der vom VRS geäußerten Bedenken auf ca. 8,4 ha (Entwurf vom 19.05.2011) reduziert. Davon werden mit der Ausweisung der geplanten Wohnbauflächen „Scheibenäcker“ und „Schafäcker IV“ nur ca. 7,8 ha in Anspruch genommen. 
Unter Abzug der im FNP 2005 nicht in die verbindliche Bauleitplanung übergeführten Wohnbauflächen von ca. 2,8 ha („Junge Weinberge II“ / 1,8 ha – „Scheibenäcker“ / 1,0 ha) beträgt der Mehrbedarf der Fortschreibung für die nächsten 15 Jahre ca. 5,0 ha.

In dem Abstimmungsgespräch zwischen der Stadt Steinheim und dem VRS 18.03.2011 zum FNP-Entwurf (Stand 20.01.2011) wurde Konsens erzielt, die geplanten Bauflächen „Junge Weinberge II“ und „Scheibenäcker“ (zusammen ca. 8,3 ha.) unter  Begründung der örtlichen Besonderheiten der Bauflächen im FNP auszuweisen. Die erneut vorgebrachten Bedenken zur Wohnbauflächenausweisung beziehen sich insbesondere auf das Baugebiet „Schafäcker IV“ und vor allem zum Umfang mit 4,2 ha .
In der Sitzungsvorlage Nr. 181/2011 des VRS für den Planungsausschuss am 27.07.2011 richten sich die Bedenken konkret gegen die geplante Wohnbaufläche „Schafäcker IV“. Sie werden u. a. damit begründet, dass diese Fläche nicht Gegenstand des o.g. Abstimmungsgesprächs war. 
Die Entscheidung des GR der Stadt Steinheim, die ursprünglich geplante Wohnbaufläche „Junge Weinberge II“ nicht mehr auszuweisen, hat kommunalpolitische Gründe. Es sollte im Rahmen der kommunalen Planungshoheit möglich sein, eine im Rahmen der Abstimmung akzeptierte Baufläche an einem anderen, für die städtebauliche Entwicklung sinnvollen Standort vorzunehmen. Die Gründe für eine ganzheitliche Einbeziehung des Gebiets „Schafäcker IV“ wurden in dem Abstimmungsgespräch zwar nicht erörtert, es gibt jedoch auch für diese Fläche zwingende Gründe (Besonderheiten), die einer Aufteilung in Bauabschnitte widersprechen.

Unter Abwägung der ausführlich begründeten kommunalen Zielsetzungen mit den regionalplanerischen Vorgaben zum Wohnbauflächenbedarf erscheinen, v. a. auch unter Berücksichtigung der in der Sitzungsvorlage des VRS Nr. 181/2011 dargestellten, auf der Grundlage der Hinweise des Wirtschaftsministeriums ermittelten Bedarfsprognose des Regierungspräsidiums Stuttgart (Wohnbauflächenbedarf für Steinheim ca. 16,4 ha), die Besonderheiten des Verbandsgebiets durch die Bedenken des VRS nicht angemessen berücksichtigt.
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken berücksichtigen nicht die in der Begründung ausgeführten Besonderheiten des Verbandsgebiets sowie der Stadt Steinheim. 
zu 1.2a):

Die Stellungnahme zu 1.1 gilt sinngemäß. 
Auf der Markung der Stadt Steinheim werden keine neuen Gewerbebauflächen ausgewiesen.
Die auf der Markung der Gemeinde Murr ausgewiesene neue Gewerbebaufläche „Langes Feld VII“ mit ca. 2,0 ha beinhaltet eine Brachfläche (ca. 1,0 ha). Die Einbeziehung dieser Flächen in den FNP erfolgt u. a. unter der Zielsetzung, diese Brachfläche im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung einer geordneten Nutzung zuzuführen.

zu 1.2b):

Es wird davon ausgegangen, dass der Regionale Gewerbeschwerpunkt Pleidelsheim-Murr gemeint ist.

In der Sitzungsvorlage Nr. 181/2011 des VRS für den Planungsausschuss am 27.07.2011 ist ausgeführt, dass eine Realisierung des Gewerbeschwerpunkts nicht absehbar ist. Insofern wäre eine „Auseinandersetzung“ damit hinsichtlich eines Verzichts auf weitere Bauflächen auf der Markung der Verbandsgemeinden innerhalb des Planungszeitraums nicht zielführend.
zu 1.2c):

Die FNP-Fortschreibung beinhaltet den Planungszeitraum der nächsten 15 Jahre. Für diesen Zeitraum sind konkrete Planungen für die Erweiterung ortsansässiger Firmen nicht zu erhalten. Kurz-oder mittelfristige Erweiterungsmöglichkeiten bestehender oder die Ansiedlung neuer Betriebe ist auf den unbebauten, z. T betriebseigenen Flächen, die im Baulückenkataster enthalten sind, möglich.
Beschlussvorschlag zu 1.2 a) – c): 

Die Bedenken gegen die Ausweisung einer neuen Gewerbebaufläche von ca. 1,0 ha in Verbindung mit einer Gewerbe- / Gärtnereibrachfläche von ca. 1,0 ha zur städtebaulichen Arrondierung eines bestehenden Gewerbegebiets in unmittelbarem Anschluss an einen geplanten regionalen Gewerbeschwerpunkt für den Planungszeitraum von 15 Jahren erscheinen unbegründet.

zu 2a):

Beschlussvorschlag: 

Kenntnisnahme

zu 2b):

Bei der Abwägung der mit den Vorbehaltsgebieten für die Landwirtschaft verbundenen Belange mit den kommunalen städtebaulichen Entwicklungszielen im Rahmen der künftigen Flächennutzung überwiegen die Belange der langfristig angelegten, beabsichtigten Siedlungsentwicklung in den Verbandsgemeinden:
· Die bauliche Entwicklung des Gebiets „Scheibenäcker“ ist in der Eingliederungsvereinbarung der ehem. eigenständigen Gemeinde Kleinbottwar mit der Stadt Steinheim als künftige Baufläche enthalten, eine Teilfläche von ca. 3,0 ha ist als 1. Entwicklungsabschnitt bereits im FNP 2005 ausgewiesen (Neustrukturierung dieser Flächen im Rahmen der Fortschreibung).
· Für das Gebiet „Schafäcker“ wurde in Verbindung mit der Entwicklung der Siedlungsabschnitte „Schafäcker I und II“ ein städtebauliches Gesamtkonzept ausgearbeitet, das den Abschnitt „Schafäcker IV“ beinhaltet. Dieser ist für die Funktionsfähigkeit des Gesamtgebiets unabdingbar.

· Die Einstufung des Gebiets „Langes Feld VII“ als Vorbehaltsfläche für die Landwirtschaft erscheint aufgrund der Vorbelastung und der Lage nicht gerechtfertigt, insbesondere im Zusammenhang mit dem im Regionalplan dargestellten Gewerbeschwerpunkt.
· Im Gebiet „Kesseläcker“ war die geplante Fläche für den Bauhof bereits im FNP 2005 ausgewiesen, durch die geringe Größe und die Lage der geplanten Spielfläche am Bach werden die Belange der Landwirtschaft kaum berührt.
Beschlussvorschlag: 

Die Anregung wird berücksichtigt.

zu 2c):
Die erforderliche Sicherung der betreffenden Bereiche wurde bereits im Umweltbericht und in der Beschreibung der betroffenen Bauflächen in der Begründung aufgeführt. Notwendige Fachgutachten sollen im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung erstellt werden.

Beschlussvorschlag: 
Die Anregung wurde bereits berücksichtigt. 

zu 3 a):
Nach Einschätzung der Verwaltung werden die verkehrlichen Auswirkungen der geplanten neuen Siedlungsflächen im Verbandsgebiet des GVV im Zeitraum bis 2025 kaum messbare und planungsrelevante Auswirkungen auf den überörtlichen Verkehr verursachen, weshalb ein Verkehrsgutachten in Verbindung mit der Fortschreibung des FNP nicht notwendig und sinnvoll erscheint (Relation Kosten zu Nutzen). Die Verkehrsmengenermittlung zur Beurteilung der örtlichen und überörtlichen Verkehrssituation erfolgt bei Bedarf im Einzelfall in Verbindung mit der Entwicklung der neuen Bauflächen in Abstimmung mit einem Fachplanungsbüro, 
Beschlussvorschlag: 
Die Anregung wird zur Kenntnis genommen, die Umsetzung erfolgt  bei Bedarf im jeweiligen Einzelfall.

zu 3 b):
Auf die Ausführungen hierzu in Abschnitt C 7.2. der Begründung wird verwiesen. 

Von den Bedenken wird Kenntnis genommen. An dem kommunalpolitischen Ziel der Entlastung des Ortskerns durch eine Südumfahrung wird festgehalten. Der Darstellung der Trasse für eine Südumfahrung in der FNP-Karte liegt keine verbindliche Planung zugrunde.  

Beschlussvorschlag:
Kenntnisnahme.
zu 4:
Die Erarbeitung eines Einzelhandelskonzepts für den GVV Steinheim-Murr wird grundsätzlich für sinnvoll angesehen, ist jedoch im Hinblick auf den erforderlichen Zeitrahmen erst zu einem späteren Zeitpunkt beabsichtigt. 

Beschlussvorschlag:

Kenntnisnahme


	III. Landratsamt Ludwigsburg – Stellungnahme vom 15.08.2011
1. Altlasten
Im Bereich der geplanten Wohnbaufläche „Scheibenäcker“ ist der Konflikt mit der angrenzenden Altablagerung (Flächennummer 1207, Handlungsbedarf belassen mit Entsorgungsrelevanz) bekannt. Vor einer Bebauung der Ablagerungsfläche sind entsprechende Untersuchungen durchzuführen.
2. Landwirtschaft
2.1 Gebietsabgrenzung

Die Abgrenzung der geplanten Baufläche „Scheibenäcker“ führt am nördlichen Rand zu Restparzellen, die schwierig zu bewirtschaften sind. Es wird angeregt, nach Möglichkeit die gesamte Länge der Parzellen für das Wohngebiet in Anspruch zu nehmen und im Gegenzug die westliche Ausdehnung einzuschränken. 
2.2 Änderung der Art der Nutzung
Am östlichen Rand der geplanten Baufläche „Scheibenäcker“ ist ein Grünstreifen als „bestehende Grünfläche - Gartenland“ dargestellt. Die aktuelle Nutzung auf einer Teilfläche (Flst.Nr. 1501, 1521 und 1522) ist „Fläche für Landwirtschaft“. Diese Fläche könnte allenfalls als „geplante Grünfläche –Gartenland“ ausgewiesen werden.

	zu 1: 

Beschlussvorschlag:
Kenntnisnahme

zu 2.1:
Die Gebietsabgrenzung im FNP erfolgt nicht parzellenscharf. Die Anregung wird im Zuge der verbindlichen Bauleitplanung und in Verbindung mit der Baulandumlegung berücksichtigt. 
Beschlussvorschlag:

Kenntnisnahme

zu 2.2:

Planungsvorschlag:

Die Fläche der Parzelle Nr. 1523 wird als „bestehende Grünfläche - Gartenland“ ausgewiesen.
Die Fläche der Parzellen Nr. 1501, 1521 und 1522 werden als „geplante Grünfläche - Gartenland“ ausgewiesen.

Beschlussvorschlag:

Die Anregung wird aufgenommen, die FNP-Karte wird entsprechend berichtigt.



	IV. Landesnaturschutzverband – Stellungnahme vom 11.7.2011
1. Begründung

1.1

Die geplante Wohnbaufläche „Scheibenäcker“ wird wegen des sehr hohen Eingriffsrisikos und der Zersiedelung der Landschaft in der beabsichtigten Größe abgelehnt. Die Fläche sollte um ca. 40 % bis zum quer verlaufenden Feldweg reduziert werden.
1.2

In Anbetracht des Regionalbedeutsamen Schwerpunkts für Gewerbe „Pleidelsheim / Murr“ wird angeregt, auf die daran angrenzende geplante Gewerbefläche „Langes Feld VII“ zu verzichten.

1.3

Die Aufnahme der geplanten „Südumfahrung Steinheim“

In den FNP wird abgelehnt. Es wird darauf hingewiesen, dass die damaligen Gesichtspunkte für die Trassenbewertung den heutigen Anforderungen nicht mehr standhalten.
2. Umweltbericht mit Landschaftsplan

Begrüßt werden die in Abschnitt 7 aufgelisteten Suchräume und die empfohlenen Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung der Landschaft. Sie sollten verbindlich in den FNP übernommen werden. 

IV. a) Gemeinde Pleidelsheim    Stellungnahme vom
13.07.2011
Der von der Gemeinde Pleidelsheim geäußerte Hinweis (Aufrechterhaltung der Bedenken wegen Ausweisung des GE-Schwerpunkts Pleidelsheim-Murr)  wurde nicht berücksichtigt. 

	zu 1.1:
Aus der Topografie sowie aus weiteren Vorgaben der bestehenden Situation (Verkehrserschließung, Anbindung an Gebäudebestand, Orientierung der Wohnungen, Grundstücksgrößen und -zuschnitte, Ableitung des Oberflächenwassers, Baulandumlegung u.a.) ergeben sich zwingende Vorgaben für die Entwicklung einer städtebaulichen Gesamtkonzeption, die eine ganzheitliche Einbeziehung der Parzellen südlich und nördlich des Feldwegs in die Planung erfordern. Von dem auf dem Hochpunkt im Westen verlaufenden Feldweg soll ein ausreichender Abstand eingehalten werden. 

Beschlussvorschlag:

Der Anregung zur Reduzierung der geplanten Wohnbaufläche „Scheibenäcker“ kann nicht gefolgt werden. 

zu 1.2: 
Eine Realisierung des im Regionalplan 2020 ausgewiesenen Schwerpunkts für Gewerbe ist innerhalb des Planungszeitraums des FNP nicht absehbar. Aus diesem Grund erfolgt die Ausweisung der gewerblichen Baufläche mit 2,0 ha (ca. 50 % des Gebiets bestehende Gewerbe- / Gärtnereibrache) als Arrondierung des bestehenden Gewerbegebiets. Auch bei einer Realisierung des Gewerbeschwerpunkts ist die Nutzung dieser Fläche für Gewerbe städtebaulich sinnvoll.
Beschussvorschlag:
Die Anregung kann nicht berücksichtigt werden.
zu 1.3
Stellungnahme und Beschlussvorschlag wie zu Abschnitt II. Ziff. 3b)
zu 2:

Gemäß Abschnitt B 2.1 der Begründung werden die in Abschnitt 8.1 des Umweltberichts vorgeschlagenen potentiellen Ausgleichsflächen (T-Flächen) als Bestandteil des Flächennutzungsplans aus dem Umweltbericht übernommen. Diese sind aus den großflächigeren Suchräumen gem. Abschnitt 7 des Umweltberichts entwickelt. Die dort dargestellten Maßnahmen können auf die T-Flächen übertragen werden, eine Übernahme in die Wirksamkeit des FNP ist auf der Grundlage von § 5 BauGB nicht möglich.

Beschlussvorschlag:

Die Anregung kann nicht berücksichtigt werden.
Das interkommunale Gewerbegebiet ist entsprechend der Vorgabe des Regionalplans nachrichtlich dargestellt und in der Legende entsprechend erläutert. Ohne nachrichtliche Darstellung des Gewerbeschwerpunktes im FNP ist der FNP nach Aussage des Regierungspräsidiums Stuttgart nicht genehmigungsfähig. 

Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme, kann nicht berücksichtigt werden.



	Stellungnahmen von Bürgern- auszugsweise 
	Stellungnahme der Verwaltung und Beschlussvorschlag

	V. 
Zeeh, Manfred, Burgunderstraße 17 , Steinheim Stellungnahmen vom 08.07.2011

Kusterer, Waltraud, Molkereistr. 9, Calw 
Stellungnahmen vom 12.07.2011
Einspruch gegen das Schreiben der Stadtverwaltung vom 07.07.2011

Der Einspruch betrifft die beabsichtigte Umstufung der Flächen mit den Flst.Nr. 5/4 und 5/3 in Höpfigheim von der Nutzung Wohnbaufläche in Gartenland. 

	zu V:
Auf die Ausführungen hierzu in Abschnitt C 5.2. der Begründung wird verwiesen. 
In Verbindung mit der Fortschreibung des FNP wird in der FNP-Karte die Art der baulichen Nutzung der aktuellen Nutzung angepasst. Die Quartiersinnenzone im Bereich Burgunder- und Gartenstraße wird als Gartenland festgelegt; es erfolgt gewissermaßen die Ausweisung des „Status quo“. Im FNP 2005 war diese Fläche als bestehende (nicht als geplante) Wohnbaufläche ausgewiesen. Diese nicht überbaute Fläche wäre gegenüber den Raumordnungsbehörden in der Bauflächenbilanzierung (Baulückenkataster) bei der Fortschreibung des FNP als Baulücke auf den Bedarf anzurechnen. Nach Rücksprache mit den Eigentümern war aber weder in der Vergangenheit noch ist aktuell die Zustimmung aller Grundstückseigentümer für eine relativ zeitnahe Bebauung (innerhalb des FNP-Zeitraums) erkennbar, was jedoch für eine Ausweisung als Baufläche im FNP erforderlich wäre.
Einer späteren Bebauung, z.B. gem. § 13a BauGB, steht die geänderte Ausweisung im FNP nicht im Wege. 
Unabhängig davon spricht der ökologische Ausgleichsbedarf aufgrund des hochwertigen Baumbestands gegen eine bauliche Nutzung.
Im Übrigen sind Vertrauensschutz und enteignungsgleiche Eingriffe in diesem Fall nicht zutreffend, da die Darstellungen im FNP nur eine bindende Wirkung für öffentliche Planungsträger und Behörden,  jedoch keinen Rechtsanspruch von privaten Grundstückseigentümern auf  die Ausweisung eines Grundstücks als Baufläche oder auf die Aufstellung eines Bebauungsplans begründet (§ 1 (3) Satz 2 und  § 7 BauGB).
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zur Kenntnis genommen, jedoch nicht berücksichtigt. 
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